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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99110009104000, 99110009104000

Leistungsbezeichnung I Hundehaltung Anmeldung

Leistungsbezeichnung II

Typisierung 4 - Land: Regelung

Quellredaktion Mecklenburg-Vorpommern

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext

Leistungstyp Leistungsobjekt mit Verrichtung

Leistungsgruppierung Tierhaltung und Tierschutz (110)

Verrichtungskennung Anmeldung (104)

SDG-Informationsbereich Sonstige Steuern: Zahlung, Sätze, Steuererklärungen

Lagen Portalverbund

Einheitlicher
Ansprechpartner

Nein

Fachlich freigegeben am 06.10.2022
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Modul Sachverhalt

Fachlich freigegen durch Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung
Mecklenburg-Vorpommern

Handlungsgrundlage örtliche Satzungen
https://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/__2a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/__2a.html

Teaser Jeder Hundehalter ist verpflichtet, seinen Hund in
seiner Wohnsitzgemeinde anzumelden. Aus der
Anmeldung ergibt sich die Hundesteuer.

Volltext Jede Person, die einen Hund halten möchte ist
verpflichtet, ihren Hund in ihrer Wohnsitzgemeinde
anzumelden.

Aus der Anmeldung ergibt sich die Hundesteuer. Die
Städte und Gemeinden entscheiden, ob sie eine Steuer
erheben und wie sie diese ausgestalten. Sie treffen
diese Regelungen in ihren Hundesteuersatzungen.

Die einzelne Gemeinde legt in der Satzung die
Steuersätze und Zahlungsmodalitäten für ihr
Gemeindegebiet fest. Auch Regelungen über
Befreiungen von der Steuerpflicht oder über die
Gewährung von Ermäßigungen finden Sie in der
Satzung der jeweiligen Gemeinde.

Bitte beachten Sie, dass für die Haltung von
sogenannten gefährlichen Hunden differenziertere
und ergänzende Regelungen gelten. Sie müssen dafür
einen separaten Antrag auf Erlaubnis zur Haltung eines
gefährlichen Hundes bei Ihrer zuständigen
Ordnungsbehörde stellen.

Erforderliche Unterlagen

Voraussetzungen

Kosten

Verfahrensablauf

Bearbeitungsdauer

Frist
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weiterführende
Informationen

Hinweise

Rechtsbehelf

Kurztext Eine Anmeldung zur Hundesteuer ist immer dann
notwendig, wenn Sie einen Hund zur Haltung
aufnehmen. Weitere Informationen erhalten Sie über
die Ortssuche der für Sie zuständigen Gemeinde.

Ansprechpunkt Die Ordnungsbehörde in Ihrer zuständigen Gemeinde.

Zuständige Stelle Die Ordnungsbehörde in Ihrer zuständigen Gemeinde.

Formulare

Ursprungsportal Hundehaltung Anmeldung, Dog keeping registration
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